
Rahmenplan Schulöffnung Lessingschule ab 18.052020 
 
Allgemeines: 
 ^Eingeschränkter und kontrollierter Zugang zur Schule – Formular Gesundheitsbestätigung – 
 ^Wartezone am Tor rechts an den Bänken/ Eltern werden angerufen / Unterschrift einfordern 
 ^Unterricht für alle Schüler in festen Gruppen mit festen Bezugspersonen 
 ^strikte Trennung der Klassen in den Pausen, auf dem Hof, im Speiseraum, feste Aufgänge nutzen 
 ^Abstandgebot in den festen Klassen ist aufgehoben 
 ^Hygieneplan wird angepasst, Händewaschen als oberste Regel, Reinigung optimieren 
 ^kein Mund-Nasen-Schutz im Umgang mit Kindern Schüler können MNB tragen 
 ^Desinfektionsmittel  in beschränken Bereichen – bei Zutritt der Schule – Eingang für externe Personen 
 ^alle Betreuungszeiten werden vom Hort übernommen – Formular Abholzeiten- 
 ^GTA findet nicht statt 
 ^Eltern betreten die Schule nicht  - Ausnahmefällen nur mit MNB- nach vorheriger Absprache 
 ^es werden klare Abholzeiten festgelegt  -Formular Abholzeiten- 
 ^Eltern werden aktenkundig belehrt  -Formular Gesundheitsbestätigung- 
  
 
Tagesplanung: 
 ^jede Klassen abgestimmte Lernzeiten mit festen Lehrern  - tägliche Dokumentation- 
  ^versetzte Unterrichts,- Pausen – und Essenszeiten  
 ^Einlass erfolgt gestaffelt am entsprechenden Tor - Kontrolle der Gesundheitsbestätigung- 
 ^ Kontrolle durch Klassenleiter / Kinder gehen ins Klassenzimmer 
 ^2 – 3 Klassen auf dem Hof in strikt begrenzten Gebieten – 2 Aufsichtspersonen 
 ^Garderoben werden nicht benutzt / keine Hausschuhe / Jacken über den Stuhl 
 ^Sportunterricht (auch Schwimmen) findet bis zum Ende des Schuljahres nicht statt 
 ^Raumwechsel der Klasse findet nicht statt -Fachräume werden nicht benutzt- 
 ^Hort übernimmt die Klassen direkt im Klassenraum nach dem Unterricht, schickt sie zum Essen  
                entsprechend der Essenszeit und wartet im Zimmer 
 ^Schule übernimmt die Aufsicht im Speiseraum 
 
Unterricht: 
 ^Fächerkanon ist nicht bindend 
 ^Mathematik, Deutsch, Sachunterricht als Kernfächer verbindlich Kl. 4 auch Englisch 
 ^Anzahl in der Lernzeit ist frei wählbar, Klassenlehrer entscheidet nach Lehrplanoptimierung 
 ^Lernzeiten mit den entsprechenden Lehrern werden von SL festgelegt – keine Veränderung- 
 ^Unterrichtsangebote in den anderen Fächern (Kunst, Musik usw.) werden fächerübergreifend geplant 
 
 
Schulrecht: 
 ^Schülerleistungen aus der Arbeitszeit zu Hause werden generell nicht bewertet 
 ^Benotung bis zum Schuljahresende nur in Deu, Ma, SU und KL. 4 Eng  
 ^Ermessensspielräume sind wohlwollend auszulegen / Anzahl der Klassenarbeiten werden angepasst 
 ^Bewertungen in Form von Noten ist stets von den individuellen Lernfortschritten zu messen 
 ^Versetzungsbestimmungen sind weiterhin gültig 
 ^keine Hausaufgaben bis zum Schuljahresende in allen Klassenstufen 
 ^Bildungsberatung Kl. 3 ist ausgesetzt und wird am Anfang in Kl. 4 durchgeführt 
 ^Bildungsberatung generell (Inklusion, Versetzung usw.) kann durchgeführt  
   werden –schriftlich, telefonisch  bzw. elektronisch- 



   
 
Belehrungen der Personensorgeberechtigten: 

 Mund-Nasen-Bedeckung 

 Es besteht keine Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung für Schüler, Lehrer und Betreuungspersonal. 

 Händedesinfektion 

 Alle Personen, die die Schule betreten, desinfizieren sich umgehend die Hände. Desinfektionsmittel befindet sich im 
 Spender neben dem Eingang. Schüler sind davon ausgenommen. 

 Kontrollierter und beschränkter Zugang zur Schule: 

 Ausschluss von Kindern mit Krankheitssymptomen von Covid-19 

 Betretungsverbot für Personen, die Covid-19-Symptome aufweisen/erkrankt sind 

 tägliche schriftliche Bestätigung durch die Eltern vor Betreten der Schule, dass kein Fieber, Husten oder andere 

Symptome vorliegen (Formular Gesundheitsbestätigung) 

 Zutritt zur Schule für Schüler nach Vorlage des Formulars Gesundheitsbestätigung 

 Wartezone bei Nichtvorliegen der GB vor der Schule Eingang rechts an den Bänken 

 Bei Krankheitssymptomen, die denen des Covid-19 ähneln (z.B. Heuschnupfen), weisen die Eltern die 

Unbedenklichkeit mit einem aktuellen ärztlichen Attest nach. Die Kosten dafür tragen die Eltern. 

 Die Schule kann im Zweifel am Gesundheitszustand des Kindes eine Aufnahme ablehnen. 

 Auf dem Schulgelände werden klar definierte Bringzonen eingerichtet, in denen die Eltern ihre Kinder bringen und 

abholen können. Einlassbereiche für die einzelnen Klassen (Tor rechts, links, mittig) 

 Es muss eine klar definierte Abholzeit bzw. Nach-Hause-Gehzeit festgelegt werden. Eine von-bis Spanne ist nicht 

möglich. 

 Eltern tragen zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung,  beim Betreten der Schule (Betreten der Schule nur in vorab 

abgesprochenen Ausnahmefällen). 

 Darüber hinaus ist das Betreten der Schule nicht erlaubt. 

 
 
Heike Schöbel, 13.05.2020 

 
 


